
II. Schuldf�higkeit – Einsichts- oder Steuerungsf�higkeit
(§§ 20, 21 StGB)

1. Allgemeiner Teil – Schuldstrafrecht, klinische
Ph�nomenologie, Aufbau der Schuldf�higkeitsbestimmungen

a. Schuldstrafrecht

§ 20 StGB: Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krank-
haften seelischen Stçrung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstçrung oder
wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unf�-
hig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

§ 21 StGB: Ist die F�higkeit des T�ters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach
dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gr�nde bei Bege-
hung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert
werden.

Schuld als Gegenstand vertiefter Analysen setzt in unserem Strafrecht Han-
deln oder das Unterlassen einer gebotenen Handlung sowie die Verantwor-
tung des Menschen f�r seine Wahl aus den zuhandenen Mçglichkeiten
voraus. Damit geht konform: „Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut; nicht
nur der, der etwas tut“ (Marc Aurel). Schuld entsteht demnach bei vorhan-
dener Verf�gungsgewalt des Menschen. Der T�ter wird nachher verurteilt
nach dem Maßstab dessen, was ihm als Individuum als Schuld zugerechnet
werden kann, weil wir kein Tat-, sondern ein Schuldstrafrecht haben. Nach
der Zurechnungslehre Hegels kann entsprechend „. . . die Tat (. . . ) nur als
Schuld des Willens zugerechnet werden.“3 Hier wird die Verantwortung
des menschlichen Subjektes f�r die eigene Wahl aus den vorhandenen
Mçglichkeiten, Freiheitsbewusstsein voraussetzend, angenommen.

Bei der Beurteilung des Willens und eines evtl. Souveranit�tsverlustes
greift die besondere Sachkunde des medizinischen Sachverst�ndigen dort,
wo das Wollen unter das Diktat von Krankheit oder krankheits�hnlichen
Zust�nden geraten kann. Bei der Beantwortung der Fragen nach Exkulpa-
tion bei Schuldunf�higkeit (§ 20 StGB) bzw. Dekulpation bei (mçglicher-
weise) erheblicher Minderung dieser Eigenschaft (§ 21 StGB) geht es also
um die Problemkreise,
– ob der T�ter (unverschuldet) durch seelisch-geistige Stçrung(en) bei sei-

ner eigensten Arbeit an seiner Autonomie, also in seiner Verf�gungs-
macht, seiner F�higkeit, sich in sozial akzeptablen Bahnen zu bewegen,
gehindert war, bejahendenfalls in welchem Ausmaß,
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– ob er in seinen Lebensvollz�gen im Raum des Denkens und/oder des
F�hlens bei der Ausarbeitung von Fertigkeiten im Umgang mit L�sten,
Zorn, materiellen Begierden usw. den geltenden Normen in vorwerfbarer
Weise entfremdet war,

– ob er sein Leben also nicht mehr ganz besonnen (d. h. unter Ber�cksich-
tigung vern�nftiger intellektueller und emotionaler Gesichtspunkte) f�h-
ren konnte?

Psychiatrische Diagnosen orientierten sich gegenw�rtig an zwei Beschrei-
bungssystemen nach Art operationalisierter Klassifikationssysteme,
– der Internationalen Klassifikation psychischer Stçrungen ICD-10 der

Weltgesundheitsorganisation (Dilling et al. 1991)
– dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Stçrungen

(DSM-IV-TR) der American Psychiatric Association (Saß et al. 2003).

Beide Klassifikationsmanuale ordnen die Stçrungsbilder weitgehend �hn-
lich. In foro ist das ICD-10 gel�ufiger, weshalb nachfolgend jeweils darauf
Bezug genommen wird. Es gibt aber durchaus auch Probanden, bei denen
nur eine forensisch unbedeutende (z. B. Nikotinmissbrauch) oder gar keine
psychiatrische Diagnose gestellt werden kann. Auch dies ist eine bei
Schuldf�higkeits- und Prognosebegutachtungen wesentliche Information,
denn solche Menschen kçnnen schon dem begrifflichen Instrumentarium
der Eingangsmerkmale der §§ 20, 21 StGB („wegen einer krankhaften see-
lischen Stçrung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstçrung oder
wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit“)
nicht zugeordnet werden, mit entscheidenden Konsequenzen f�r die Beur-
teilung nicht nur der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

b. Die Klassifikation psychischer Stçrungen gem. ICD-10
Bei der Klassifikation (neurologischer und) psychiatrischer Stçrungen ist
man nach deren umfassender Sichtung dann im Rahmen einer Krankheits-
lehre (Nosologie) auf der Suche nach dem Prinzipiellen abgrenzbarer
Krankheitsgruppen. Es handelt sich bei solch straffem �berblick, bei sol-
chem Ordnungssystem, um den Versuch, die Vielheit der krankhaften
Erscheinungen wie auf einem Seziertisch nach Einheiten zu gliedern, von
denen z. T. auch der medizinische Laie weiß, wenn er z. B. von „Hirnkrank-
heiten“, vom „Wahnsinn“ und „Perversionen“ spricht.

Diese ordnende, diagnostische Arbeit erfolgt heute �berwiegend mit
Checklisten der genannten Klassifikationssysteme, in denen Merkmale
und Merkmalsmengen abgefragt werden, welche f�r die jeweilige Krankheit
als konstitutiv4 angesehen werden; ein Vorgehen, zu dem Herr Prof. Dr.
Rasch, der Nestor der Forensischen Psychiatrie der Bundesrepublik, in sei-
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4 konstitutiv (lat): als wesentliche Bedingung den Bestand von etwas ermçglichend, das Bild der
Gesamterscheinung bestimmend.



ner Arbeit �ber „Die Tçtung des Intimpartners“ schon 1964 schrieb: „Man
erlebt heute, wie in einer Hauptverhandlung Diagnosen nach einer Check-
listen-artigen Bearbeitung des Falls gestellt und f�r die Beurteilung heran-
gezogen werden. Ein weiterer Niedergang der Praxis der forensischen Psy-
chiatrie, die einmal als die hohe Schule der Psychiatrie galt, ist kaum
vorstellbar“. Aus Raschs von profunder Erfahrung getragener Perspektive
ist das, was heute als Gipfelbildung psychiatrisch-diagnostischen Fort-
schrittes gefeiert wird, Checklistendiagnostik n�mlich, nur naiver Fort-
schrittsoptimismus, eine in die Irre geleitete schlichte Sichtweise ohne im
Einzelfall durchgreifend relevanten Sinn. Das individuelle Daf�rhalten,
d. h. subjektive Angemessenheitsvorstellungen des jeweiligen Diagnosti-
kers zu den einzelnen „Items“ einer Checkliste, lassen sich n�mlich – so
Rasch – nie ausschalten. Aber – wie gesagt – „Die Dinge haben ihre Periode
und sogar die hçchsten Eigenschaften sind der Mode unterworfen.“ Des-
halb werden auch die derzeitigen „Protagonisten der Qualit�tsstandards
und der Qualit�tssicherung“ die Erfahrung machen m�ssen, dass ihre jetzt
gangbaren Worte in einiger Zeit veraltet sein werden.

Denn „Alles verschwindet und wird zum M�rchen“ (Marc Aurel).
Wenn Furcht vor selbst zu verantwortendem Irrtum, vor unvermeidbarer

Fehleinsch�tzung und insbesondere eigener Verantwortung auf dem glatten
Parkett des Gerichtssaales die Anwendung von Checklisten leiten, dann
werden sie ganz schnell zu bunten Wçrtergeh�usen. Die Aussage, reines,
vom jeweiligen Untersucher unabh�ngiges Wissen geben zu kçnnen, ist
selbst eine schlichte Sichtweise und der reinste Mythos.

Man sollte zu all diesen Checklisten, die den Sachverhalt des „Fallseins“
hervorheben, im diagnostischen und auch prognostischen Feld die ver-
bindliche Anweisung beif�gen, wonach der Anwender seinen eigenen Ver-
stand zu gebrauchen hat. Bei Weitem nicht alles, was den akademischen
Anforderungen der „Katheterforensiker“ an Schçnheit widerspricht, ist
auch objektiv h�sslich. Man muss n�mlich stets die Anschauung zum
jeweiligen Fall in concreto und nicht die abstrakten B�cher zur Grundlage
eigener gedanklicher Vollz�ge machen. Gutachten sind primo loco erst ein-
mal Sinneserkenntnis; danach werden sie durch Denken Verstandes-
erkenntnis.

Nachfolgend werden in einer Tabelle zum Zwecke einer ersten fl�chtigen
Orientierung die im forensischen Alltag besonders prominenten klinischen
Diagnosen mit Kennung (z. B.: F0) genannt, wie sie in der Internationalen
Klassifikation psychischer Stçrungen (ICD-10) aufgelistet werden.
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F0 Organische einschließlich symptomatischer psychischer Stçrungen

F00 Demenz bei Alzheimer-Krankheit

F01 Vaskul�re Demenz

F07 Persçnlichkeits- und Verhaltensstçrungen aufgrund einer Krankheit, Sch�di-
gung oder Funktionsstçrung des Gehirns

F07.0 Organische Persçnlichkeitsstçrung

F07.2 Organisches Psychosyndrom nach Sch�delhirntrauma

F1 Psychische und Verhaltensstçrungen durch psychotrope Substanzen

F10 Stçrungen durch Alkohol

F11 Stçrungen durch Opioide

F12 Stçrungen durch Cannabinoide

F14 Stçrungen durch Kokain

F19 Stçrungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psy-
chotroper Substanzen

F1x.0 Akute Intoxikation

F1x.1 Sch�dlicher Gebrauch

F1x.2 Abh�ngigkeitssyndrom

F1x.3 Entzugssyndrom

F2 Schizophrenie

F20.0 Paranoide Schizophrenie

F20.1 Hebephrene Schizophrenie

F20.5 Schizophrenes Residuum

F22 Anhaltende wahnhafte Stçrung

F25 Schizoaffektive Stçrung

F3 Affektive Stçrungen

F30 Manische Episode

F32 Depressive Episode

F4 Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Stçrungen

F43 Akute Belastungsreaktion

F43.1 Posttraumatische Belastungsstçrung

F43.2 Anpassungsstçrungen
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F6 Persçnlichkeits- und Verhaltensstçrungen

F60.0 Paranoide Persçnlichkeitsstçrung

F60.1 Schizoide Persçnlichkeitsstçrung

F60.2 Dissoziale Persçnlichkeitsstçrung

F60.3
F60.30
F60.31

Emotional instabile Persçnlichkeitsstçrung
– Impulsiver Typ
– Borderline-Typ

F63 Abnorme Gewohnheiten

F63.0 Pathologisches Gl�cksspiel

F63.2 Pathologisches Stehlen (Kleptomanie)

F65 Stçrungen der Sexualpr�ferenz (Paraphilien, Perversionen)

F65.2 Exhibitionismus

F65.4 P�dophilie

F65.5 Sadomasochismus

F7 Intelligenzminderung

F70 Leichte Intelligenzminderung

F9 Verhaltens- und emotionale Stçrungen mit Beginn in der Kindheit und
Jugend

F90 Hyperkinetische Stçrungen

F91 Stçrungen des Sozialverhaltens

F�r unsere schuldf�higkeits- und nachher prognosebezogenen �berlegun-
gen ist von Bedeutung, dass mit solchen diagnostischen Bestimmungen
z. T. �berdauernde Sensibilit�ten und stets alltagsrelevante, handlungslei-
tende Weltinterpretationsbereitschaften als zeitstabile Persçnlichkeits-
merkmale fixiert werden, die auch f�r die Zukunft auf entsprechende
Anf�lligkeiten im Rahmen subjektiver Handlungsmaximen verweisen. So
z. B. bei der Diagnose einer chronisch verlaufenden Hebephrenie oder einer
von Jugend an bestehenden paranoiden Persçnlichkeitsstçrung; beim Nach-
weis einer nur akuten Belastungsreaktion aber eben nicht.

c. Die klinische Symptomatik der psychischen Stçrungen
Wenn man nun die vorstehend benannten diagnostischen Einheiten – nun
schon feingliedriger – mit „Leben“ f�llen will, dann ergeben sich zu den
genannten Diagnosen folgende deskriptive Erweiterungen (–).
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F0 Organische einschließlich symptomatischer psychischer Stçrungen
– Aufmerksamkeits-, Konzentrations-, Ged�chtnisstçrungen, Affekt-

labilit�t, Affektinkontinenz

F00 Demenz bei Alzheimer-Krankheit

F01 Vaskul�re Demenz

F07 Persçnlichkeits- und Verhaltensstçrungen aufgrund einer Krankheit, Sch�di-
gung oder Funktionsstçrung des Gehirns

– Ohne Bewusstseinstr�bung, also Schl�frigkeit oder gar Koma, und
ohne Ged�chtnisstçrungen wandelt sich die Persçnlichkeit in ihrem
Denkvermçgen, ihren affektiven �ußerungen, ihrem Sexualverhalten

F07.0 Organische Persçnlichkeitsstçrung

F07.2 Organisches Psychosyndrom nach Sch�delhirntrauma

F1 Psychische und Verhaltensstçrungen durch psychotrope Substanzen

F10 Stçrungen durch Alkohol
– Aggressive und sexuelle Enthemmung

F11 Stçrungen durch Opioide
– Apathie, Einschr�nkung der Urteilsf�higkeit

F12 Stçrungen durch Cannabinoide
– Euphorie, Enthemmung, Angst

F14 Stçrungen durch Kokain
– Euphorie, grandiose �berzeugungen, Streitlust, paranoide Vorstel-

lungen

F19 Stçrungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psy-
chotroper Substanzen

F1x.0 Akute Intoxikation

F1x.1 Sch�dlicher Gebrauch
– Konsum mit Gesundheitsstçrungen kçrperlicher o. psychischer Art

F1x.2 Abh�ngigkeitssyndrom
– Verminderte Konsumkontrolle, Toleranz, Entzugssyndrom

F1x.3 Entzugssyndrom
– kçrperlicher (Zittern, Schwitzen, Schlaflosigkeit, Schmerzen) und/

oder psychischer (Depressionen) Art
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F2 Schizophrenie
– Gedankenlautwerden, Gef�hl des Gemachten, kommentierende o.

dialogische Stimmen, bizarrer Wahn, Einschr�nkung der Leitbarkeit
der Denkvorg�nge

F20.0 Paranoide Schizophrenie
– Verfolgungswahn, Eifersuchtswahn, Grçßenwahn, Affektverfla-

chung

F20.1 Hebephrene Schizophrenie
– Bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit starker Affektverfla-

chung

F20.5 Schizophrenes Residuum
– �berdauernde Verlangsamung, Affektverflachung, Passivit�t, Initiati-

vemangel

F22 Anhaltende wahnhafte Stçrung
– Nur ein einzelner Wahn ohne andere schizophrene Symptome

F25 Schizoaffektive Stçrung
– Episodische Stçrung mit schizophrenen und affektiven Symptomen

F3 Affektive Stçrungen

F30 Manische Episode
– Gesteigerte Aktivit�t, kein Schlafbed�rfnis, gesteigerte Triebhaftig-

keit, kein Risikobewusstsein

F32 Depressive Episode
– Antriebsschw�che, Interessenverlust, Gewichtsverlust, Libidoverlust

F4 Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Stçrungen

F43 Akute Belastungsreaktion
– Reaktion eines psychisch Gesunden auf eine außergewçhnliche phy-

sische oder psychische Belastung; Bewusstseinseinengung, Angst f�r
die Dauer von Stunden bis 2 Tagen

F43.1 Posttraumatische Belastungsstçrung
– Opferkrankheit; Schlafstçrungen, Nachhallerinnerungen, Wieder-

holungs�ngste

F43.2 Anpassungsstçrungen
– Zust�nde emotionaler Bedr�ngnis nach belastenden Lebensereignis-

sen in Form von Depression, Angst oder Sorge, �berforderungs-
gef�hle
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F6 Persçnlichkeits- und Verhaltensstçrungen
– In der sp�ten Kindheit oder Jugend beginnende, starre Reaktionen

auf unterschiedliche persçnliche und soziale Lebenslagen mit deutli-
chen Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, F�hlen und in den
Beziehungen zu anderen. Es handelt sich um schwere Stçrungen der
charakterlichen Konstitution.

F60.0 Paranoide Persçnlichkeitsstçrung
– Erlebt die Umwelt als feindlich, reagiert entsprechend feindselig,

streits�chtig, egozentrisch, misstrauisch und voller Argwohn sowie
querulatorisch; z. T. Ausbildung und Realisierung schwerwiegender
Rachepl�ne

F60.1 Schizoide Persçnlichkeitsstçrung
– Emotional k�hler Einzelg�nger mit einer eingeschr�nkten Bandbreite

gem�thafter Ausdrucksmçglichkeiten bei gleichzeitig meist hoher
Verletzbarkeit und Kr�nkbarkeit mit der Folge der Ausbildung
destruktiv-aggressiver Imaginationen

F60.2 Dissoziale Persçnlichkeitsstçrung
– Verantwortungslos, aggressiv, egoistisch ohne Schuldgef�hle

F60.3 Emotional instabile Persçnlichkeitsstçrung

F60.30 Impulsiver Typ
– Launisch, streits�chtig, Wut- und Gewaltausbr�che, handelt ohne

Ber�cksichtigung von Konsequenzen

F60.31 Borderline-Typ
– Instabilit�t in zwischenmenschlichen Beziehungen, labiles Selbstbild

und instabile innere Pr�ferenzen, f�rchtet das Verlassenwerden,
anhaltendes Gef�hl der Leere; idealisiert seine Mitmenschen und
reagiert mit heftigem Zorn, wenn er sich entt�uscht sieht

F63 Abnorme Gewohnheiten

F63.0 Pathologisches Gl�cksspiel
– Spielt wegen der Euphorie beim Spielen, nicht wegen des materiellen

Gewinns

F63.2 Pathologisches Stehlen (Kleptomanie)
– Stiehlt wegen der Erregung beim Stehlen, nicht wegen des Besitzes;

stiehlt Dinge, die er/sie nicht gebrauchen kann

F65 Stçrungen der Sexualpr�ferenz (Paraphilien, Perversionen)

F65.2 Exhibitionismus

F65.4 P�dophilie
– Stabile Pr�ferenz f�r pr�pubert�re Kinder seit der eigenen Pubert�t

(als Sexualobjekte bevorzugt werden M�dchen, Knaben oder beide)

F65.5 Sadismus
– Sexuelles Hauptmotiv ist Zuf�gen von Schmerz, Erniedrigung und

Unterwerfung
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F7 Intelligenzminderung
– Angeboren oder fr�h erworben, Schwierigkeiten beim Trennen von

Wesentlichem und Unwesentlichem, beim Abw�gen von Gr�nden
und Gegengr�nden

F70 Leichte Intelligenzminderung

F9 Verhaltens- und emotionale Stçrungen mit Beginn in der Kindheit und
Jugend

F90 Hyperkinetische Stçrung
– Beginn in den ersten 5 Lebensjahren mit Mangel an Ausdauer bei

kognitiven Aufgaben; desorganisierte, �berschießende Aktivit�t,
nicht zielf�hrendes Verhalten

F91 Stçrungen des Sozialverhaltens
– Schon in der Schule extremes Maß an Streitereien, Grausamkeiten,

Wutausbr�chen

d. Gedankliche Kaskaden bei der Einsch�tzung der Schuldf�higkeit
(§§ 20, 21 StGB)

Vor dem Hintergrund der vorstehend genannten nosologischen und kli-
nischen Konzepte werden nach vorgeschriebenen methodischen Detail-
schritten der Argumentation schuldf�higkeitsbezogene Aussagen und Emp-
fehlungen getroffen, die auch Hinweise auf die Akuit�t bzw. Chronizit�t
einer Stçrung beinhalten und deshalb auch prognostisch relevant werden
kçnnen.

Schuldf�higkeitsbegutachtung erfolgt im Kontext einer Systematik nach
vorgegebenen Gedankenreihen hierarchisch in zwei Stufen:

1. Schritt: Lag zum Zeitpunkt der Begehung der Tat(en) eines der Ein-
gangsmerkmale des § 20 StGB und damit auch des § 21 StGB vor? Den o. g.
Eingangsmerkmalen der §§ 20, 21 StGB entsprechen u. a. folgende medizi-
nische Diagnosen:

„Krankhafte seelische Stçrung“: organische und symptomatische Stç-
rung bis zum Auspr�gungsgrad einer Psychose; M�ngelverfassungen durch
psychotrope Substanzen; Schizophrenie und wahnhafte Stçrung; schwere
affektive Beeintr�chtigung wie psychotische Depression und Manie,

„Tiefgreifende Bewusstseinsstçrung“: Affekttat, akute Belastungsreak-
tion,

„Schwachsinn“: Angeborene Intelligenzminderungen,
„Schwere andere seelische Abartigkeit“: Massive Abh�ngigkeiten von

psychotropen Substanzen, schwere Persçnlichkeitsstçrungen, starke Stç-
rungen der Sexualpr�ferenz, schwere und l�nger andauernde Anpassungs-
stçrungen.
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2. Schritt: Gibt es ein Ursache-Wirkung-Verh�ltnis5, also die Relations-
kategorie der Kausalit�t, zwischen dem diagnostizierten Eingangsmerkmal
„bei Begehung der Tat“ und dem Delikt? Bejahendenfalls hat das Eingangs-
merkmal (mçglicherweise) zu einer Einschr�nkung oder gar Aufhebung von
Einsicht oder Steuerung gef�hrt?

Einsichtsf�higkeit ist das Wissen, dass eine Tat verboten ist. § 21 StGB
wegen „erheblich verminderter Einsichtsf�higkeit“ gibt es nicht (vgl. die
Lehre vom Verbotsirrtum6).

Steuerungsf�higkeit, auch Hemmungsvermçgen oder Gegensteuerungs-
kompetenz genannt, meint die Problematik, ob der T�ter entsprechend sei-
ner Einsicht hinsichtlich des Verbotenen seines Tuns auch handeln konnte.

Wurde die Tat im Rahmen einer den Lebensweg bislang formenden chro-
nischen Schizophrenie begangen, dann repr�sentiert dies auch f�r die sp�-
tere prognostische Arbeit breite Wurzeln anschaulicher Wirklichkeit mit
ganz anderen zukunftsbezogenen �berlegungen als f�r den T�ter, der sein
Delikt im Rahmen einer plçtzlich einschießenden und sogleich sich wieder
verfl�chtigenden tiefgreifenden Bewusstseinsstçrung, einer Affektat also,
beging. Kants Formulierung „Was der Affekt dabei nicht in der Geschwin-
digkeit tut, das tut er gar nicht, und er vergisst leicht“7 l�sst die Zukunft
dieses letzteren T�ters a priori in einem hoffnungsvolleren Licht erschei-
nen, weil er in einem wahrscheinlich einmaligen Gezerre der Leidenschaf-
ten gehandelt hat.

Das Urteil als „Ort der Wahrheit“ (Gadamer) ist also auch ein Wegweiser
in die Zukunft des Verurteilten.

Zun�chst ist es aber ratsam, sich mit den forensisch wesentlichsten psy-
chiatrischen Beintr�chtigungen im Einzelnen auseinanderszusetzen, weil
danach prognostische �berlegungungen sehr viel leichter ausgearbeitet
werden kçnnen.
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5 Das Kausalit�tsprinzip wurde unterschiedlich definiert: Platon: „Alles, was wird, wird not-
wendig durch eine Ursache.“; Augustinus: „Nichts wird ohne Grund.“; Kant: „Alle Ver�nde-
rungen geschehen nach dem Gesetz der Verkn�pfung der Ursache und Wirkung.“

6 BGH, StraFo 2004, 23 f.
7 Kant, Anthropologie, Von den Affekten, Frankfurt 1982, 582 – 584.




